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Erste Änderungssatzung zur Prü-
fungs- und Studienordnung für 
den Master-Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen (M. Eng.) 
mit fachhochschulischem Studien-
profil vom 24. August 2023 
 
Nach dem Brandenburgischen Hochschulge-
setz (BbgHG) vom 28. April 2014 (GVBl. I/14 
Nr. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. September 2020 (GVBl. I/20, Nr. 26), ge-
mäß des § 5 Abs. 1 Satz 2, § 9 Abs. 5 Satz 2 
i. V. m. §§ 19 Abs. 2 Satz 1, 22 Abs. 2 Satz 1, 
72 Abs. 2 Satz 1 BbgHG und § 1 Abs. 1 der All-
gemeinen Prüfungs- und Studienordnung für 
Master-Studiengänge an der BTU Cottbus–
Senftenberg vom 12. September 2016 (AMbl. 
14/2016), zuletzt geändert durch Dritte Ände-
rungssatzung vom 21. April 2023 (AMbl. 
07/2023, gibt sich die Brandenburgische Tech-
nische Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) 
folgende Satzung: 
 

Artikel 1 
Die fachspezifische Prüfungs- und Studienord-
nung für den Master-Studiengang Wirtschaft-
singenieurwesen (M. Eng.) mit fachhochschuli-
schem Studienprofil vom 22. Oktober 2018 
(AMbl. 27/2018) wird wie folgt geändert: 
1. Im § 2 wird Abs. 2 wie folgt geändert: 
1Inhaltlich setzt der Studiengang durch die zwei 
Studienrichtungen „Produktionsmanagement“, 
und „Digitalisierung“, aber auch durch die stark 
fachübergreifend orientierte Ausbildung 
Schwerpunkte, die den Anforderungen an den 
Einsatz in Unternehmen oder an wissenschaft-
lichen Einrichtungen nach dem Studienab-
schluss Rechnung tragen. 
2. Im § 2 wird Abs. 2 wird Satz 2 hinzugefügt: 
2Die Studienrichtung „Energiemanagement und 
Energielogistik“ ist bis zum Ende des Sommer-
semesters 2023 wählbar. 
3. Im § 6 Abs. 1 wird in Satz 3 der zweite An-
strich „Energiemanagement und Energielogistik 
(EuE)“ gelöscht. 

4. Im § 6 Abs. 2 wird Satz 1 wie folgt geändert: 
1Die Studierenden wählen zu Beginn ihres Stu-
diums eine der zwei angebotenen Studienrich-
tungen. 
5. Im § 6 Abs. 3 wird Satz 3 hinzugefügt: 
3Die Fakultät kann das Lehrangebot in auslau-
fenden Studienrichtungen eher einstellen, wenn 
es den Studierenden ermöglicht wird, durch die 
Belegung äquivalenter Module die für den Ab-
schluss ihres Studiums erforderlichen Prü-
fungsleistungen zu erbringen. 
6. § 10 Abs. 2 wird zu Abs. 3, Abs. 3 wird zu 
Abs. 4, Abs. 4 wird zu Abs. 5, Abs. 5 wird zu 
Abs. 6.  
7. § 10 wird ergänzt durch folgenden Abs. 2:  
(2) 1Für Immatrikulationen zum Wintersemester 
2023/24 kann die Studienrichtung „Energiema-
nagement und Energielogistik“ nicht mehr ge-
wählt werden. 2Studierende, die bis zum Ende 
des Sommersemesters 2023 in diese Studien-
richtung eingeschrieben sind, können ihr Stu-
dium entsprechend zu Ende führen. 

Artikel 2 Inkrafttreten  
Diese Änderungssatzung tritt zum Sommerse-
mester 2023 in Kraft. 

Artikel 3 Veröffentlichung 
Die Präsidentin wird beauftragt, die Prüfungs- 
und Studienordnung in der Fassung dieser Än-
derungssatzung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der BTU veröffentlichen lassen. 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses der 
Gemeinsamen Kommission mit Entscheidungsbe-
fugnis für die Studiengänge des Wirtschaftsinge-
nieurwesens vom 2. Juni 2021, der Stellungnahme 
des Senats vom 23. Juni 2022 und der 
Genehmigung durch die Präsidentin der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus–Senf-
tenberg vom 24 . August 2023.  

Cottbus, den 24. August 2023 

 

In Vertretung der Präsidentin 

Alexander Bobusch
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- Lesefassung - 
Fachspezifische Prüfungs- und 
Studienordnung für den Master-
Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen (M. Eng.) mit fachhoch-
schulischem Studienprofil vom 22. 
Oktober 2018  
i. d .F. der Ersten Änderungssat-
zung zur Fachspezifischen Prü-
fungs- und Studienordnung für 
den Master-Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen (M. Eng.) 
mit fachhochschulischem Studien-
profil vom 24. August 2023 
 
Nach dem Brandenburgischen Hochschulge-
setz (BbgHG) vom 28. April 2014 (GVBl. I/14 
Nr. 18), zuletzt geändert durch Artikel 24 des 
Gesetzes vom 08. Mai 2018 (GVBI. I/18 Nr. 8), 
gemäß des § 5 Abs. 1 Satz 2, § 9 Abs. 5 Satz 2 
i. V. m. §§ 19 Abs. 2 Satz 1, 22 Abs. 2 Satz 1, 
72 Abs. 2 Satz 1 und § 1 Abs. 1 der Allgemeinen 
Prüfungs- und Studienordnung für Master-Stu-
diengänge an der BTU Cottbus–Senftenberg 
vom 12. September 2016 (AMbl. 14/2016) gibt 
sich die Brandenburgische Technische Univer-
sität Cottbus–Senftenberg (BTU) folgende Sat-
zung: 
 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich .................................... 3 
§ 2 Inhaltliches Profil des Studiengangs, 

Ziele des Studiums ............................... 3 
§ 3 Graduierung, Abschlussbezeichnung .... 4 
§ 4 Spezielle Zugangs- und 

Immatrikulationsvoraussetzungen ......... 4 
§ 5 Regelstudienzeit, Studienumfang.......... 5 
§ 6 Studienaufbau und Studiengestaltung .. 5 
§ 7 Besondere Regelungen zur 

Prüfungsorganisation ............................ 5 
§ 8 Master-Arbeit ........................................ 5 
§ 9 Weitere ergänzende Regelungen .......... 5 
§ 10 Inkrafttreten, Übergangsregelungen, 

Außerkrafttreten .................................... 5 
Anlage 1: Übersicht der Module, Status, 

Leistungspunkte (LP) ............................ 7 
Anlage 2: Katalog der Wahlpflichtmodule der 

Studienrichtungen ................................. 8 

Anlage 3: Muster eines Regelstudienplans 
(Beispiel: Studienbeginn im 
Sommersemester) ................................. 8 

Anlage 4: Besondere Regelungen für das 
viersemestrige Regelstudium ................. 9 

Anlage 5: Muster eines Regelstudienplans  
für das viersemestrige Master-Studium 
Wirtschaftsingenieurwesen (Beispiel: 
Studienbeginn im Wintersemester) ........ 9 

 

§ 1 Geltungsbereich 
1Diese Satzung regelt die fachspezifischen Be-
sonderheiten des Master-Studiengangs Wirt-
schaftsingenieurwesen mit fachhochschuli-
schem Studienprofil. 2Sie ergänzt die Allge-
meine Prüfungs- und Studienordnung (Rah-
menO-MA) für Master-Studiengänge der BTU 
vom 12. September 2016 (AMbl. 14/2016), zu-
letzt geändert durch Änderungssatzung vom 
26. Januar 2021 (AMBl.(02/2021).  

§ 2 Inhaltliches Profil des Studiengangs, 
Ziele des Studiums 

(1) 1Der Master-Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen hat ein fachhochschulisches Studien-
profil und schließt mit dem Master of Enginee-
ring (M. Eng.) ab. 2Aufbauend auf dem Ba-
chelor-Abschluss erwerben die Absolventinnen 
und Absolventen vertiefte methodische und 
anwendungsorientierte Kompetenzen, insbe-
sondere im Einsatz von IT-Systemen, Metho-
den des Projektmanagements und der Kommu-
nikation im breiten Einsatzfeld der Wirtschaft-
singenieurin und des Wirtschaftsingenieurs. 
(2) 1Inhaltlich setzt der Studiengang durch die 
zwei Studienrichtungen „Produktionsmanage-
ment“ und „Digitalisierung“, aber auch durch die 
stark fachübergreifend orientierte Ausbildung 
Schwerpunkte, die den Anforderungen an den 
Einsatz in Unternehmen oder an wissenschaft-
lichen Einrichtungen nach dem Studienab-
schluss Rechnung tragen. 2Die Studienrichtung 
„Energiemanagement und Energielogistik“ ist 
bis zum Ende des Sommersemesters 2023 
wählbar. 
(3) 1Neben der Vertiefung fachlicher Fähigkei-
ten erwerben die Studierenden Methodenkom-
petenzen wie Problemlösungstechniken, insbe-
sondere zum eigenständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten, zur eigenständigen Bearbeitung 
komplexer Projekte sowie als Voraussetzung 
für die Übernahme von Management- und Füh-
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rungsverantwortung. 2Die Studierenden entwi-
ckeln dabei verstärkt soziale Kompetenzen wie 
Kommunikations- und Teamfähigkeiten sowie 
Prozess- und Systemdenken. 3Sie sind in der 
Lage, außerfachliche Bezüge vor allem aus 
dem gesellschaftlichen Umfeld zu berücksichti-
gen. 4So können die Absolventinnen und Absol-
venten Arbeitsprozesse kooperativ, auch in he-
terogenen Gruppen, planen und gestalten, an-
dere anleiten und Managementfunktionen über-
nehmen. 5Sie oder er verfügt über die Kompe-
tenz, fachübergreifend komplexe Sachverhalte 
strukturiert, zielgerichtet und adressatenbezo-
gen darzustellen. 6Die Absolventinnen und Ab-
solventen verfügen über Kenntnisse zur Reali-
sierung von Unternehmensgründungen. 7Das 
Studium vermittelt Fähigkeiten, in die System-
betrachtungen den allgemeinen Trend zur Digi-
talisierung und zu digitalen Prozessen einzube-
ziehen und diese zur Lösung wissenschaftlicher 
und/oder praktischer Problemstellungen durch 
die Nutzung digitaler Methoden anzuwenden.  
(4) 1Die Absolventinnen und Absolventen sind 
nach Abschluss des Studiums befähigt, sich 
schnell und systematisch auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
in neue Gebiete einzuarbeiten und diese in 
praktische Problemstellungen einzubringen. 
2Die Offenheit für fachübergreifende Problem-
stellungen ist hoch entwickelt. 3Sie können Ar-
beitsprozesse übergreifend und arbeitsteilig 
planen und sie unter umfassender Einbezie-
hung von Handlungsalternativen und Wechsel-
wirkungen mit benachbarten Fachbereichen be-
urteilen. 4Ebenso sind sie in der Lage, Transfer-
leistungen zu erbringen. 5Die Absolventinnen 
und Absolventen verfügen über die Kompetenz, 
wissenschaftliche Methoden anzuwenden und 
auf die Praxis zu übertragen.  
(5) 1Das Erlangen des Abschlusses Master of 
Engineering im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen setzt einen hohen Grad an Selbst-
ständigkeit in der wissenschaftlichen Arbeit und 
Projektarbeit voraus. 2Dadurch sind die Absol-
ventinnen und Absolventen befähigt, an der wis-
senschaftlichen Weiterentwicklung fachlicher 
Studienrichtungen mitzuwirken, Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten eigenständig durch-
zuführen sowie Führungsaufgaben zu überneh-
men. 
(6) 1Die Absolventinnen und Absolventen quali-
fizieren sich für ein breites Feld an Einsatzge-
bieten in der Wirtschaft, aber auch an wissen-
schaftlichen Einrichtungen. 2Sie verfügen zu-
dem über die Grundlagen zur Übernahme von 

Management- und Führungsaufgaben in den 
unterschiedlichen Einsatzbereichen. 3Die Ein-
satzgebiete sind vielfältig. 4Neben den wirt-
schaftlichen Einsatzfeldern in Marketing, Perso-
nal oder Controlling bieten die fachlichen Studi-
enrichtungen auch im technischen Umfeld viel-
seitige Einsatzmöglichkeiten. 5Dabei ergibt sich 
aus der energiewirtschaftlichen Studienrichtung 
eher der Einsatz im Bereich Energiewirtschaft 
und Dezentraler Energieversorgung und die 
produktionswirtschaftliche Studienrichtung bie-
tet Einsatzfelder in nahezu allen Industriezwei-
gen. 6Mit dem Abschluss besteht die Möglich-
keit zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizie-
rung und es sind auch die Voraussetzungen für 
eine selbstständige Tätigkeit gegeben. 

§ 3 Graduierung, Abschlussbezeichnung 
Bei erfolgreichem Abschluss des Master-Studi-
engangs Wirtschaftsingenieurwesen wird der 
akademische Grad „Master of Enginee-
ring“ (M. Eng.) verliehen.  

§ 4 Spezielle Zugangs- und Immatrikulati-
onsvoraussetzungen 

(1) 1Die Immatrikulation setzt den Nachweis ei-
nes ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses im Wirtschaftsingenieurwesen oder 
in einem anderen einschlägigen Studiengang 
mit einer Regelstudienzeit von i. d. R. sieben 
Semestern und einem Umfang von 210 Leis-
tungspunkten (LP) voraus. 2In Zweifelsfällen 
bzgl. der Einschlägigkeit entscheidet die Studi-
engangsleitung.  
(2) 1Bilden die während des Bachelor-Studiums 
erworbenen Kenntnisse in fachinhaltlicher Hin-
sicht keine ausreichende Grundlage, um das 
angestrebte Master-Studium erfolgreich zu ab-
solvieren, kann die Studiengangsleitung die Zu-
lassung mit der Auflage verbinden, grundle-
gende Module aus dem Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen mit fachhochschuli-
schem Studienprofil im Umfang von maximal 12 
LP nachzuholen. 2Die dabei erworbenen Leis-
tungspunkte werden nicht auf das Master-Stu-
dium angerechnet, können aber auf Antrag der 
oder des Studierenden als Zusatzmodule auf 
dem Zeugnis ausgewiesen werden.  
(3) 1Für Bewerberinnen und Bewerber, die ei-
nen einschlägigen Bachelor-Abschluss mit 
sechs Semestern Regelstudienzeit und mindes-
tens 180 LP nachweisen, ist eine Immatrikula-
tion ebenfalls möglich. 2Es gelten die Regelun-
gen der Anlage 4. 
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§ 5 Regelstudienzeit, Studienumfang 
(1) 1Das Studium umfasst 90 LP bei einer Re-
gelstudienzeit von drei Semestern. 2Das Stu-
dium kann im Winter- und im Sommersemester 
begonnen werden.  
(2) 1Bei Vorliegen spezifischer Voraussetzun-
gen kann das Studium auch eine Regelstudien-
zeit von vier Semestern bzw. einen Regelum-
fang von 120 LP umfassen. 2Es gelten die Re-
gelungen der Anlage 4. 3Das Studium kann im 
Winter- und Sommersemester aufgenommen 
werden. 
(3) Ein individuelles Teilzeitstudium nach § 6 
Abs. 2 RahmenO-MA ist möglich. 

§ 6 Studienaufbau und Studiengestaltung 
(1) 1Das Curriculum des Master-Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen ist in Anlage 1 dar-
gestellt. 2Das Studium besteht aus 
- Pflichtmodulen im Komplex Strategisches 

Management im Umfang von 35 LP, 
- den Modulen der gewählten Studienrichtung 

im Umfang von 25 LP und 
- der Master-Arbeit (30 LP). 
3Im Studium ist eine der Studienrichtungen 
- Produktionsmanagement (Pm) 
- Digitalisierung (Di) 
zu wählen. 4Gemäß Anlage 1 sind in den Studi-
enrichtungen Produktionsmanagement und 
Energiemanagement und Energielogistik die 
drei zugeordneten Pflichtmodule sowie Wahl-
pflichtmodule im Umfang von 10 LP aus dem 
Katalog gemäß Anlage 2 zu belegen. 5In der 
Studienrichtung Digitalisierung sind gemäß An-
lage 1 von den sechs ausgewiesenen Wahl-
pflichtmodulen vier zu belegen sowie ein Wahl-
pflichtmodul aus dem Katalog gemäß Anlage 2 
im Umfang von 5 LP. 6Der Ablauf des Studiums 
ist dem Regelstudienplan in Anlage 3 zu ent-
nehmen. 
(2) 1Die Studierenden wählen zu Beginn ihres 
Studiums eine der zwei angebotenen Studien-
richtungen. 2Die Entscheidung ist dem Studie-
rendenservice in den ersten drei Wochen nach 
Vorlesungsbeginn mitzuteilen und wird dort ak-
tenkundig gemacht. 3Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
(3) 1Das Angebot der aufgeführten Wahlpflicht-
module kann durch die Studiengangsleitung 
und den Prüfungsausschuss im Einvernehmen 

mit der Gemeinsamen Kommission mit Ent-
scheidungsbefugnis für die Studiengänge des 
Wirtschaftsingenieurwesens rechtzeitig vor Se-
mesterbeginn angepasst werden. 2Dabei ist die 
Studierbarkeit in der Regelstudienzeit zu ge-
währleisten. 3Die Fakultät kann das Lehrange-
bot in auslaufenden Studienrichtungen eher 
einstellen, wenn es den Studierenden ermög-
licht wird, durch den Besuch äquivalenter Mo-
dule die für den Abschluss ihres Studiums erfor-
derlichen Prüfungsleistungen zu erbringen. 
(4) Mobilitätsfenster für Studienaufenthalte im 
Ausland an einer anderen Hochschule oder in 
der Praxis werden ermöglicht und gefördert. 

§ 7 Besondere Regelungen zur Prüfungs-
organisation 

Besondere Regelungen zur Prüfungsorganisa-
tion bestehen nicht. 

§ 8 Master-Arbeit 
(1) 1Das Modul Master-Arbeit hat einen Umfang 
von 30 LP. 2Die Bearbeitungszeit für den schrift-
lichen Teil der Master-Arbeit beträgt fünf Mo-
nate (von der Ausgabe des Themas bis zur Ein-
reichung der Arbeit). 
(2) Zur Master-Arbeit wird zugelassen, wer zum 
Zeitpunkt der Anmeldung alle Pflichtmodule be-
standen und mindestens 45 LP erbracht hat.  

§ 9 Weitere ergänzende Regelungen 
Für die Bachelor- und Master-Studiengänge mit 
fachhochschulischem Studienprofil Elektrotech-
nik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur-
wesen wird ein gemeinsamer Prüfungsaus-
schuss gem. § 18 RahmenO-MA gebildet. 

§ 10 Inkrafttreten, Übergangsregelungen, 
Außerkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt zum WS 2018/19, spä-
testens jedoch am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden im 
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen, die ab Wintersemester 2018/19 das Stu-
dium aufnehmen. 
(2) 1Für Immatrikulationen zum Wintersemester 
2023/2024 kann die Studienrichtung „Ener-
giemanagement und Energielogistik“ nicht mehr 
gewählt werden. 2Studierende, die bis zum 
Ende des Sommersemesters 2023 in diese Stu-
dienrichtung eingeschrieben sind, können ihr 
Studium entsprechend zu Ende führen. 
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(3) 1Bereits eingeschriebene Studierende kön-
nen auf Antrag in diese Ordnung überführt wer-
den. 2Über die Anerkennung bereits erbrachter 
bestandener und nicht bestandener Leistungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(4) Die Prüfungs- und Studienordnung für den 
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen vom 22. Mai 2006 (MB 146) tritt mit Inkraft-
treten dieser Satzung außer Kraft. 
(5) Die Prüfungs- und Studienordnungen vom 
21. Dezember 2011 (MB 223), vom 12. Dezem-
ber 2012 (MB 246) Teil B zur HSPO Teil A und 
vom 30. März 2016 (AMbl. 04/2016) treten nach 
der letztmaligen Immatrikulation mit Ablauf der 
Regelstudienzeit plus vier Semester außer 
Kraft. 
(6) Diese Prüfungs- und Studienordnung tritt 
nach der letztmaligen Immatrikulation mit Ab-
lauf der Regelstudienzeit plus vier Semester au-
ßer Kraft.  
 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse der 
Gemeinsamen Kommission mit Entscheidungs-
befugnis für die Studiengänge des Wirtschafts-
ingenieurwesens vom 29. November 2017, 23. Mai 
2018 sowie 17. Oktober 2018, der Stellungnahme 
des Senats vom 19. April 2018 sowie der 
Genehmigung durch die amtierende Präsidentin der 
Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus–Senftenberg vom 22. Oktober 2018. 

Cottbus, den 22. Oktober 2018 

Prof. Dr. Christiane Hipp  
Amtierende Präsidentin 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses der 
Gemeinsamen Kommission mit Entscheidungsbe-
fugnis für die Studiengänge des Wirtschaftsinge-
nieurwesens vom 2. Juni 2021, der Stellungnahme 
des Senats vom 23. Juni 2022 und der 
Genehmigung durch die Präsidentin der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus–Senf-
tenberg vom 24. August 2023.  
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Anlage 1: Übersicht der Module, Status, Leistungspunkte (LP) 

 Modul-Nr. Komplexe und Module Sta-
tus1) Bewertung2 LP 

 Strategisches Management 35 

 12632 Internationale Unternehmensführung P Prü 5 

 12708 Controlling P Prü 5 

 12575 Projektmanagement P Prü 5 

 12633 Anwendungsorientierte Forschung  P Prü 5 

 12634 Technologie- und Innovationsmanagement  P Prü 5 

 12801 Energiemanagement/Energieeffizienz  P Prü 5 

 12635 Qualitäts- und Risikomanagement  P Prü 5 

 Studienrichtung Produktionsmanagement 25 

 12589 Fabrikplanung 2 P Prü 5 

 12637 Digitale Fabrikplanung  P Prü 5 

 12638 Globale Produktion und Logistik  P Prü 5 

  Wahlpflichtmodule3) WP  10 

 oder 

 Studienrichtung Energiemanagement und Energielogistik 25 

 12489 Systemintegration dezentraler Energieerzeugung P Prü 5 

 12499 Management regionaler Energieversorgungsstrukturen 2 P Prü 5 

 12493 Energiewirtschaftliches Seminar 2 P Prü 5 

  Wahlpflichtmodule3) WP  10 

 oder 

 Studienrichtung Digitalisierung 25 

W
äh

le
 4
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12637 Digitale Fabrikplanung  WP Prü 5 

12639 Produktion und Logistik 4.0 WP Prü 5 

12560 Projektseminar Mechatronik WP Prü 5 

12640 Marketing und Vertrieb 4.0 WP Prü 5 

12588 Instandhaltungsmanagement WP Prü 5 

12641 Fabriksimulation WP Prü 5 

  Wahlpflichtmodul3)  WP  5 

      

 12636 Master-Arbeit  P Prü 30 
1 P = Pflichtmodul; WP = Wahlpflichtmodul  
2) Prü = Prüfungsleistung 
3) wählbar aus dem Modulangebot aus Anlage 2 
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Anlage 2: Katalog der Wahlpflichtmodule der Studienrichtungen 

Modul-
Nr. Module Studienrich-

tung3) Status1) 
Be-
wer-
tung2 

LP 

Ingenieurtechnisch orientierte Module 
12588 Instandhaltungsmanagement Pm, EuE WP Prü 5 
12489 Systemintegration dezentraler Energieerzeugung Pm, Di WP Prü 5 
12643 Konstruktionstechnik / Erzeugnisgestaltung Pm, EuE, Di WP Prü 5 

12391 Rechnergestützte Messdatenerfassung und Mess-
datenverarbeitung  Pm, EuE, Di WP Prü 5 

12549 CAD-Workshop  Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12641 Fabriksimulation Pm, EuE WP Prü 5 
12525 Aktuelle Entwicklungen der Energielogistik  Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12491 Design / Management Elektrische Energiesysteme EuE WP Prü 5 
12492 Komponenten der Hochspannungstechnik EuE WP Prü 5 
Betriebswirtschaftlich orientierte Module 
12716 Personalführung Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12709 Finanzierung Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12645 Unternehmensoptimierung Pm, EuE, Di WP Prü 5 

12646 Internationales Marketing / Investitionsgütermarke-
ting  Pm, EuE, Di WP Prü 5 

12648 Operations Research und Simulation  Pm, EuE, Di WP Prü 5 
11834 E-Business Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12796 Internationale Kompetenz und Außenhandel  Pm, EuE, Di WP Prü 5 
11835 Business-Prozess-Management Pm, EuE, Di WP Prü 5 
12713 Unternehmensplanspiel Pm, EuE, Di WP Prü 5 
Fachübergreifendes Studium 
 Modul des Fachübergreifenden Studiums4) Pm, EuE, Di WP Prü 5 

1) P = Pflichtmodul; WP = Wahlpflichtmodul  
2) Prü = Prüfungsleistung  
3) wählbar in der angegebenen Studienrichtung; Pm = Produktionsmanagement; EuE = Energiemanagement und   

   Energielogistik, Di = Digitalisierung 
4) wählbar aus dem Modulangebot zum Fachübergreifenden Studium der BTU 
 

Anlage 3: Muster eines Regelstudienplans (Beispiel: Studienbeginn im Sommersemester) 

 1. Sem. 2.Sem. 3. Sem. Summe 
LP LP LP  

Internationale Unternehmensführung  5    
Controlling  5   
Projektmanagement 5    
Anwendungsorientierte Forschung  5   
Technologie- und Innovationsmanagement   5   
Energiemanagement/Energieeffizienz   5   
Qualitäts- und Risikomanagement  5    
Module der gewählten Studienrichtung  15 10   
Master-Arbeit    30  
Summe 30 30 30 90 
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Anlage 4: Besondere Regelungen für das viersemestrige Regelstudium (§ 5 Abs. 2) 
1. 1Bewerberinnen und Bewerber, die einen 

Bachelor-Abschluss mit einem Umfang von 
180 Leistungspunkten (LP) und mindestens 
sechs Semestern Regelstudienzeit nach-
weisen, können zum Master-Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen zugelassen 
werden, wenn die einschlägigen fachlichen 
Voraussetzungen gemäß § 4 erfüllt sind. 
2Für sie gilt eine Regelstudienzeit von vier 
Semestern, der Regelumfang des Studiums 
erhöht sich auf 120 LP. 3Werden diese er-
folgreich absolviert und somit insgesamt 
300 LP erworben, wird der Abschluss „Mas-
ter of Engineering“ verliehen. 

2. 1Für Studierende mit einer Regelstudienzeit 
von vier Semestern wird das Curriculum aus 
Anlage 1 um Integrationsmodule des ingeni-
eur-, natur- bzw. wirtschaftswissenschaftli-
chen Angebots der BTU im Umfang von 
30 LP ergänzt. 2In der Regel handelt es sich 
hierbei um Module des gleichnamigen Ba-
chelor-Studiengangs zum konsekutiven Mas-
ter-Studiengang, die nicht bereits im Rahmen 
des eigenen vorangegangenen Bachelor-
Studiums absolviert wurden oder denen 
gleichwertig sind.  

3. 1Die Auswahl der Module erfolgt durch die 
Studiengangsleitung. 2Die Module werden 
der oder dem jeweiligen Studierenden mit der 

Zulassung mitgeteilt und nach erfolgter Im-
matrikulation als Pflichtmodule in den Regel-
studienplan integriert. 

4. 1Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die wäh-
rend ihres Bachelor-Studiums keinen min-
destens zwölfwöchigen praktischen Studien-
abschnitt absolviert haben, wird ein Berufs-
praktikum mit entsprechendem Umfang (18 
LP) im Rahmen der 30 LP nach Ziffer 2 als 
Pflichtbestandteil in den individuellen Stu-
dienplan aufgenommen. 2Eine einschlägige 
Berufspraxis kann auf Antrag bei entspre-
chender Nachweisführung ggf. als gleichwer-
tig anerkannt werden (§ 22 RahmenO-MA). 
3Es gelten die Anforderungen an den prakti-
schen Studienabschnitt des Bachelor-Studi-
engangs Wirtschaftsingenieurwesen mit 
fachhochschulischem Studienprofil. 

5. Studierende des viersemestrigen Master-
Studiums werden zur Master-Arbeit zugelas-
sen, wenn alle Pflichtmodule bestanden und 
mindestens 68 LP erbracht worden sind.  

6. Neben den in Punkt 1 bis 5 beschriebenen 
Besonderheiten gelten für Studierende des 
viersemestrigen Master-Studiums die Rege-
lungen der fachspezifischen Prüfungs- und 
Studienordnung unverändert.

 

Anlage 5: Muster eines Regelstudienplans für das viersemestrige Master-Studium Wirt-
schaftsingenieurwesen (Beispiel: Studienbeginn im Wintersemester) 

 

Komplex bzw. Modul 
Leistungspunkte (LP) 

im Semester Summe LP 

1 2 3 4  
Integrationsmodule 10 5 15   
Internationale Unternehmensführung   5    
Controlling 5     
Projektmanagement  5    
Anwendungsorientierte Forschung   5   
Technologie- und Innovationsmanagement  5     
Energiemanagement/Energieeffizienz    5   
Qualitäts- und Risikomanagement   5    
Module der Studienrichtung 10 10 5   
Master-Arbeit    30  
Summe 30 30 30 30 120 
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